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betrage. Da die bei Allenburg mündenden Bäche die legten größeren Zuflüfje 
der Alle find, und da ferner die mittlere Abflußmenge gewöhnlich bedeutend 
größer it al3 die Abflußmenge bei Mittelwafjer, jo jtimmen diefe Angaben 
einigermaßen mit den vorher angeführten überein. 

Sn nenejter Zeit haben umfangreiche Mefjungen zur Feititellung des Ein- 
flufjes ftattgefunden, welchen die Zuführung einer jefundlichen Wafjermenge von 
6 cbm aus dem Mafurifchen Schiffahrtfanal auf die landwirthichaftlichen Ber- 
hältniffe an der unterhalb Allenburg gelegenen Flußftredle ausüben wide. Im 
Sahre 1898 wurden zahlreiche Abflußmengen-Ermittlungen bei Wafjerftänden 
von 1,1 bi8 38 m a. B. Schallen bewirkt, deren vorläufige Exrgebniffe an- 
nehmen lafjen, daß in diefen Grenzen eine Hebung des Wafferfpiegels von 25 
bis 11 em durch jene Zuführung eintreten könne. Dem Mittelwaffer 1871/95 
(1,67 m a. B. Schallen) entjpricht danach) die Abflußmenge 31 cbm/sec, alfo 
faft genau jo viel wie nach den Mefjungen von 1864. Dagegen wäre für 
Niedrigwafjer die Abflußmenge geringer anzunehmen, da fie für Lima. ®. 
Schallen auf etwa 15 cbm/see ermittelt worden tft; dem niedrigiten Wafferftande 
(0,37 ın) entfprechen dann höchftens 10 cbm/seec (jefundliche Abflußzahl 1,4 1/qkm). 

Für das obere Allegebiet bis zur Mitrichjchleufe kann man nach Inte’3 Er- 

mittlungen die jefundlichen Abflußzahlen bei Eleinjten Waffer auf 2,5, bei mitt 
levem Niedrigwafjer auf 3,7, bei mittlerem Hocmwafjer auf 15, bei größtem 
Hochwafjer auf 37, die mittlere Abflußzahl des Jahres auf 7,0 I/qkm annehmen, 
für das Wadanggebiet bei mittlerem Niedrigwaffer auf etwa 3, bei mittlerem 
Hochwaffer auf 16 und bei größtem Hochwaffer auf 41 1/gkm. Für das an der 
Wadangmindung 1848 qkm große Niederjchlagsgebiet wäre danach 

die Fleinjte mittlere größte Abflußmenge 
‚auf 3,8 10,1 74 cbm/sec 

abzufchägen. Dem widerfpricht nicht, daß bei einer amtlichen Bereifung im 
September 1861 die Abflugmenge der mäßig hoch angejchwollenen Alle unter 
halb der Wadangmündung auf 12 cbm/sec ermittelt worden ift. Schließlich jei 
noch erwähnt, daß eine Notiz in den Alten der Kreisbauinfpektion Bartenftein - 
die mittlere Abflußmenge der Alle für die Strede Heilsberg— Schippenbeil auf 
18,5 cbm/sec angiebt. Bezieht man diefe Zahl auf die Gebietsfläche an der 

mitten in diejer Strecke liegenden Zaufelbachmiündung, jo wäre die entjprechende 

fefundliche mittlere Abflußzahl des Jahres 5,7 I/qkm, alfo faft genau fo groß 
wie die oben bezeichnete mittlere Abflußzahl für das Gefammtgebiet. 

II. Bafferwirthfehaft. 

Die wafjerwirthichaftlichen VBerhältniffe an der Alle Tiegen injofern günftig, 
als faft nirgends ernftliche Klagen über Hochwafferfchäden hervorgetreten find. Pur 
an wenigen Stellen hat das Flußthal folche Breite, daß überhaupt beträchtliche 
MWerthe durch Heberfchwemmungen bedroht werden fünnten, und gerade an diejen 
Stellen jehwellen die Hochfluthen jelten jo hoch an, daß fie die Thalfohle über:
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fteömen, oder laufen doch vafch genug wieder ab, um die Entwiclung des 
Pflanzenwuchfes nicht zu behindern. Eine Ausnahme bilden die übermäßig tief 
fegenden Niederungen oberhalb Allenftein und Guttjtadt, deren Verwäfjerung 
aber nicht durch die Hochwafferverhältniffe bedingt ift. Die fommerlichen Hoch- 
wäfjer bleiben gewöhnlich vollftändig innerhalb des Flußbettes und xvufen feine 
Ptachtheile hervor. Unter diefen Verhältniffen fann man von eigentlichen Abfluß- 
hinderniffen im Hochwafferbett Faum fprechen. Bis zu gewijjem Grade jind die 
Brücenanlagen al8 jolche zu betrachten, da fie bei ungewöhnlich großen KHoch- 
fluthen und fcehweren Eisgängen manchmal zu Stauungen und Stocungen Anlaß 
gegeben haben. Eindeichungen fommen unter den bezeichneten Umftänden für das 
Allethal nicht in Betracht. Bauten zum Schuße der Ufer find nur infoweit aus- 
geführt worden, al3 dies zur Juftandhaltung der Flöß- und Schiffbarfeit er- 
forderlich fchien. 

Adgejehen von einem flüchtigen Bliet auf die Brücenanlagen, fann fich 
daher die Betrachtung auf die Maßnahmen bejchränfen, welche für die Benugung 
der Alle als Wafjerftrage und zur Berwerthung ihrer Wafjerkraft getroffen 
worden find, jowie auf die Nückwirkung diefer Maßnahmen auf die Vorfluth- 

verhältniffe. Die hierbei in Betracht fommenden Fragen greifen aber, nament- 
lich in der leßten Alleftrecfe, derart in einander über, daß fie im Zujanmen: 

hange behandelt werden müfjen. Wir befprechen daher nach einem £urzen Ueber- 
blick über den gegenwärtigen Zuftand des MWafjerverfehrs auf der Alle zunächit 
furz die Brücenanlagen, jodann die fonftigen wafjerwirtbfchaftlichen Verhältniife 
am Ober: und Mittellaufe, an der flößbaren Strece des Unterlaufs von Heils- 
berg bis Friedland und an der jehiffbaren Strecke von Friedland bis zur Mimdung. 

1. Gegenwärtiger Zuftand des Wafjerverfehrs. 

Wie auf ©. 406 fehon erwähnt, gilt die Alle von ihrem Austritt aus dem 
Gr. Kernosfee, ftreng genommen von der dicht dahinter befindlichen Grenze der 
Kreife Neidenburg und Allenjtein bei Kurfen ab als flößbar, wird aber vor 
ihrem Eintritt in den Lansfer See nicht zur Flößerei benußt. Bon diefem 

großen Seebeden und befonder3 vom waldumfränzten Ujtrichjee ab dient der Fluß 
einem ziemlich lebhaften Floßverkehr, der jedoch in der Hauptfache fein Ende bei 
Allenftein findet. 1895 gingen durch die am Ausgange des Witrichjees Tiegende 
Uftrichfchleufe 4754 Stück Langholg und 6650 Naummeter Klobenholz, wogegen 
in den fiebziger und bejonders in den achtziger Jahren der Verkehr weit be- 
deutender war; beifpielsweife wurden 1879 auf der oberen Alle 5604 Stüc 
Langholz und 9655 Naummeter Klobenholz, 1884 fogar 29 768 Stück Langholz 
und 15859 Raummeter Klobenholz geflößt. Ein amtlicher Bericht bezifferte da- 
mals den mit der Alle beförderten Antheil auf ?/ı des ganzen Einfchlags der 
fisfalifchen Forftreniere Lansferofen und Namud. Nachdem feit Anlage der 
Eijenbahn Allenftein— Soldau bei der Halteftelle Stabigotten zwei Dampffchneide- 
mühlen errichtet und bejjere Kunftftraßen angelegt worden find, hat der Floß- 
verkehr erheblich abgenommen. Die Aufficht über denjelben führte früher ein 
Unterbeamter der Forftverwaltung, zulegt unter Leitung des -Kreisbauinfpeftors
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in Allenftein der dortige Strommeifter, welcher die zur Erleichterung der Flößerei 
nothwendigen Bauten zu beauffichtigen hat. Cine am 27. Auguft 1833 erlafjene 
Flößereiordnung war nach Bildung der Meliorationsgenoffenfchaft durch Die 
vorläufig gültige vom 19. Juli 1878 erjegt worden, an deren Stelle feit dem 
11. Auguft 1894 eine endgültige Flößereiordnung für die obere Alle vom Lansfer 
See bis Allenftein getreten ift. Danach dürfen Traften mit höchitens 200 Stück 
Langhoß, nicht mehr al3 500 m lang, 3 m breit und 0,8 m tief, während der ganzen 
betriebsfähigen Zeit des Jahres geflößt werden. Hingegen ift auf der Strecke 
Neufjen —Allenftein die Flößerei von lofen Kloben, die nicht über 2 m Länge 
haben jollen, wegen der Krautungsarbeiten des Meliorationsverbandes in der 
Zeit vom 1. bis 28. Juni und vom 11. biS 31. Auguft verboten. 

Das in Allenftein angelangte Holz wird von den fieben dortigen Dampf- 
jchneidemühlen und in der Stadt verbraucht oder geht auf die Eifenbahn über. 
Ausnahmsweije jest ein geringer Prozentfag den Wafjerweg fort. Auch der 
nördliche, an der Wadangmündung gelegene Theil der Allenfteiner ftädttichen 
Forjten und die Wälder des Wadanggebiets, aus denen früher ziemlich viel Holz 

verflößt wurde, Tiefeen feine frifche Zufuhr mehr, da die jegt vorhandenen Eijen- 
bahn- und Straßenverbindungen befjere Gelegenheit zur Verfrachtung bieten. 
Erft ımterhalb Guttjtadt beginnt wieder ein fchwacher Verkehr aus dem fista- 
lichen Wichertshofer Forte und den benachbarten, von der Alle berührten Wäl- 
dern, 1895 etwa 1200 Naummeter Klobenholz, wovon die Hälfte in der Stadt 
Heilsberg blieb, jowie 2513 Stück Langholz in Traften, die größtentheils durch 
die Heilsberger Floßichleufe weiter gingen. Aus den in Nähe des Allethals, 
von den Eifenbahnlinten weitab gelegenen PBrivatwäldern zwijchen Schippenbeil 
und Friedland, in welchen neuerdings größere Abtriebe ftattgefunden haben, ft 
der Floßverfehr 1895 auf 10 210 (bei Friedland gezählten) Stück Langholz ver= 
größert worden. Durch die Pinnauer Schleufe bei Wehlau pafjirten in dem 
jelben Jahre 13 111 Stämme, theilweife zu Berg. In den Jahren 1896/98 
war der Floßverfehr wieder bedeutend jchwächer, da bei Friedland durchichnitt- 
(ich nur 2035, bei Schallen 1972, bei Leißienen 3540 und bei Wehlau 5137 
Stämme Floßholz gezählt worden find. 

Die Inftandhaltung der Flößbarkeit bis Buchwalde gehörte bisher zu den 
Ohliegenheiten des in Allenftein wohnenden Beamten. Die Strede von da bis 
Heilsberg war dem Strommeifter in Guttjtadt, von Heilsberg bi3 Schippenbeil 
dem Strommeifter in Bartenftein übertragen. Die Strommeifterbezivfe Allenftein 
und Guttjtadt gehörten zur Kreisbauinjpektion Allenftein, der Steommeifterbezirt 
Bartenftein zur dortigen Kreisbauinjpeftion. Die kürzlich von der Wafjerbau: 
infpeftion Friedland abgetrennte, nicht mehr als jchiffbar geltende Strece Schippen= 
beil— Friedland bildete einen Theil des Strommeifterbezirfs Friedland, der bis 
Allenburg reicht, die Stredle von Allenburg bis zur Mündung den Steommeifter- 
bezivt Wehlau. Bei dem am 1. April 1898 erfolgten Mebergang der flößbaren Alle 
bis Friedland an die landwirthehaftliche Verwaltung wurde die Strommetjter- 
ftelle in Bartenftein eingezogen. 

Für die unteren Streden war bereit3 am 10. Mai 1800 eine „Strom- 

und Uferordnung für die Schiffahrt auf der Alle“ exlaffen worden, welche vor-
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ausjeßte, daß der Fluß bis Schippenbeil aufwärts für flache Gefäße von 10 bis 
20 Zaften (30 bis 60 t) jchiffbar jei. Für die oberen Strecken wurden auf Grund 
der „Allgemeinen Stroms, Deich: und Uferordnung” vom 14. April 1806 eine 
Neihe von Polizeiverordnungen zur Negelung der Flößerei von lofem Klobenholz 
und des zu Traften verbundenen Langholzes erlaffen. Thatjächlich hat die Alle 

vorübergehend oberhalb Friedland bis nach Bartenftein der Schiffahrt gedient. 
HZuweilen verfehren dort jet noch Kleine Kähne (fogenannte Timberfähne mit, 
1,5 bi3 2t, Spigprähme mit Steinladungen), bei hohen Wafjerftänden ausnahms- 
weife auch größere Fahrzeuge zum Zuckerrübentransport. Da indefjen die Tiefe 

auf den Brajten bei mittlerem Wafferjtande ftellenweife nur 0,5, bei niedrigen 
Wafjerjtänden nur 0,3 m beträgt, Fan fein eigentlicher Schiffsverkehr aufrecht 
erhalten werden. GSelbjt unterhalb Friedland bis Gr.-Wohnsdorf finden fich 
Stellen, an denen bei Eleinen Wafferftänden mır 0,5 bis 0,6 m Tiefe in der 
Fahrrinne bleiben; bei Niedrigwaffer ift die Beförderung von Frachten nahezu 
ausgefchloffen. 

Erjt von Gr.-Wohnsdorf ab bejigt die Alle einen regelmäßigen Schiffs- 
verkehr, der von den leiftungsfähigen Biegeleien erheblich gejteigert werden 
könnte, wenn die in ziemlich gutem Zuftand befindliche Vinnauer Schiffsichleufe 
durch einen Neubau mit größeren Abmefjungen erjegt würde, 3.8. im Falle 
der Anlage des Mafurifchen Schiffahrtfanals. Gegenwärtig Fann diefe Schleufe 
nur von Schiffen bi zu 28,3 m Länge und 6 m Breite durchfahren werden, die 
bei Im Tiefgang etwa 88 t laden. Läftig erweift fich auch, daß die von Mitte 
März bi3 Anfang Dezember dauernde Schiffahrt in jedem Frühjahr nochmals 
8 bis 14 Tage. lang, meiftens vom 5. bis 15. Mai, zur Trockenlegung der 
Wiefen im Nückftaugebiete des Pinnauer Wehres durch Ziehen der Grundfchleufe 
unterbrochen wird. Durchjchnittlich find in den Jahren 1887/94 durch die Pin- 
nauer Schiffsichleufe 1130 Kähne und Wittinnen, fowie 295 Dampfer zu Berg 
und zu Thal gegangen. Dabei wurden jährlich 6= bis 9000 t Güter zu Berg, 
40- bi8 50 000 t zu Thal gejchleuft. Von den Dampfern gehen nur wenige 

über Leißienen hinauf. Auch dev Schiffsverkehr nimmt bis Leißienen fchon be- 
trächtlich ab und erkifcht oberhalb Gr.-Wohnsdorf faft ganz, wie aus folgender 
Zufammenftellung hevvorgeht: 

Schiffsverkehr 1895/98 gu Berg Zu Thal 

Sahresdurchjchnitt) Yeladen Unbeladen Dampfer VBeladen Unbeladen Dampfer 
And . 2: 5 2 = 5 12 o 

Or. Wohnsdtnf . . . 22 85 — 5l 6 — 
enden 2 .,..,.02..88 37 = 94 57 = 

Kenne. 0.0. Be 61 24 111 81 33 
a an 379 151 610 127 138 

2. Brüdenanlagen. 

Im Ober- und Mittellaufe ift die Alle an zahlveichen Stellen überbrückt; 
jedoch find in der folgenden Tabelle nur diejenigen Brücen erwähnt, bei welchen 
die Lichtweiten einen Nücjchluß auf die Abflußverhältniffe bei Hochwafjer
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erlauben. Am Unterlaufe liegen die Verhältniffe meiftens jo ungünftig für die 
Herftellung von Brücen, daß in den dicht befiedelten und jehr fruchtbaren Land- 
jtrichen längs der Strecke Heilsberg— Bartenftein nur zwei, längs der Strede 
Bartenftein— Schippenbeil nur eine und von da bis Friedland überhaupt Feine 
Verbindungen zwifchen beiden Ufern bejtehen. Der Verkehr ift vielmehr fait 
ausschließlich auf die an günftigen Uebergangzitellen gelegenen Brückenftädte 
Heilsberg, Bartenftein, Schippenbeil und Friedland angewiefen. Die an der 
ichiffbaren Strecde des Unterlaufs befindlichen Brückenanlagen find in folgender 
Tabelle jämmtlich aufgeführt. Bei Friedland, Gr.-Wohnsdorf, Schallen und 
Leißienen ijt je eine Deffnung mit 6,8 bis 9,2 m Lichtweite zur Durcchfahrt der 
Schiffe mit Maftenklappen verjehen. Um das Durchfahren der beiden fejten 
Brücken bei Wehlau zu ermöglichen, müffen die Maften gelegt werden, weshalb 
oberhalb der Eijenbahn- und unterhalb der Straßenbrücde Maftenfrahne auf- 
gejtellt find. Exftere Freuzt die Alle nach ihrer Wiedervereinigung mit dem 
Mühlenfanal unter einem Winkel von 59° 10%, ftatt der im Zuge der Eifen- 

| | 
Benennung | a ‚Sefammte Bat 

der Brücenanlagen nungen Pa 
| m 

Straßenbrüce oberh. Allenjtein 1 12,5 Unterbau in Stein, Ueberbau in 
Gifen. 

Straßenbrüde in Mllenjtein . . 1 12,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 

" " " . 1! 10,8 Unter: und Ueberbau in Stein. 
Zwei Gifenbahnbrücen unterh. 

Allentient s.0. . 0.0.2. 1 15,7 Unter: und Ueberbau in Stein. 
Straßenbrüde bei Kofien.. . . 3 21,5 Unterbau in Stein u. Holz, Ueber- 

bau in Holz. 
Kirchthorbrücke in Heilsberg. . & 21,0 Unter- und Ueberbau in Stein. 

Mühlenthorbrüde „ „ Er 2 20,5 | Unter und Ueberbau in Stein. 
Straßenbrücde in Bartenftein . | 1 38,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 
Gifenbahnbrücfe unterh. Barten- 

nen 20.2.0... 0... 5 63,5 Unter- und Ueberbau in Stein. 

Straßenbrücde in Schippenbeil . 1 45,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 
Straßenbrücde in Friedland . . 5 60,9 Unterbau in Stein u. Holz, Heber- 

bau in Hol. 
Straßenbrüde b. Gr.-Mohnsdorf 3 54,4 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 
Straßenbrücde bei Schallen . . 4 81,2 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Eifen. 
Straßenbrüce bei Leißienen . . 9 91,8 Unterbau in Stein u. Holz, Ueber- 

bau in Hof. 
Gifenbahnbrüce oberh. Wehlau 5 105,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Eifen. 

en Be le ; z | Unterbau in Stein, Ueberbau in 

2, : Be 1 31,6 | &ifen. 
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bahnlinie gemefjenen Lichtweite 122,4 m ift in der Tabelle die fenfrecht zur 
Flußachje gemefjene Lichtweite angegeben. Die beiden Fluthbrücen bei Wehlau 
dienen zur feitlichen Abftrömumg des Allehochwafjers nach der Bregelftromniederung. 
Don den übrigen Brücen freuzt nur diejenige bei Kofjen unterhalb Guttitadt 
den Fluß jpigwinklig unter 56°; ihre Lichtweite im Straßenzuge beträgt 26,0 m, 
die Durchflußweite jenfrecht zur Flußrichtung 21,5 m. Die Brücenanlage bei 
Guttjtadt ift nicht erwähnt, weil die Vertheilung der Abflußmenge auf Alle und 
Kleine Alle den Brücenabmefjungen nicht entjpricht. 

3. Wafjerwirthfchaftliche Verhältniffe am Ober: und Mittellanfe. 

Am Ober: und Mittellaufe der Alle liegen von Alters her an fünf Stellen 
Mahl-, Schneide- und Delmühlen, nämlich 3,5 km unterhalb des Witrichjees 
(Soyfamühle), bei Neufjen, Allenftein, Guttjtadt und Heilsberg. Nachdem 1796 
damit begonnen worden war, die untere Alle bis zu einem damals für genügend 

gehaltenen Grade von Schippenbeil abwärts fehiffbar zu machen, wurden 1804 
zur Verbefferung der Flößbarkeit des übrigen Flußlaufs neben den hölzernen 
Wehren und Gerinnen der genannten Mühlen hölzerne Floßjchleufen angelegt, 
um die aus je etwa 5 Stämmen bejtehenden, bis zu 3 m breiten Tafeln, aus 
welchen die Langholztraften zufammengejegt find, über die Wehre zu flößen. 
Ebenso erhielt die Witrichfchleufe, welche zur Negelung der Wafferjtände des 
Uftrich- und Lansfer Sees benugt werden Fann, jeßt aber beftändig offen fteht, 
eine jolche Floßfchleufe. 

Sn den dreißiger Jahren joll die Alle vom Lansfer See bis nach Wehlau 
mit Kleinen Booten, welche 7 bi8 9 Perjonen faßten, befahren worden fein. Ein- 
jchließlich der 1796/1806 verausgabten Beträge wurden bis 1843 von der Staat$- 
verwaltung 360000 Mark zur Verbefjerung der Flöß- und Schiffbarfeit des Alle- 
fluffes verwandt, und zwar auf die Anlage von Buhnen, Schliczäunen, Sperr- 
werfen, Kleinen Durchftichen, Dechwerfen, Anpflanzungen, fowie für die Reinigung 

der Fahrrinne von Steinen, Baumjtämmen, Stubben u. f.w. Obgleich wohl 
der größere Theil diefer Aufwendungen auf die untere Alle entfallen fein mag, 
find doch auch am Ober und Mittellaufe nicht unbeträchtliche Arbeiten aus- 

“ geführt worden. Fir diefelben Zwecfe wurden in den legten Jahrzehnten durch- 

jchnittlich 6000 Mark im Jahre innerhalb der beiden oberen Strommeifterbezirfe 
ausgegeben. Außerdem hat der Melivrationsverband Neuffen—Allenftein 1873 
eine einmalige. Abfindung von 30000 Marf feitens der Wafjerbau- und Forft- 
verwaltung für die Uebernahme der Verpflichtung zur Räumung und Snftand- 
haltung der bezeichneten 11,7 km langen Flußitrede erhalten. 

Die von der Wafjerbauverwaltung ausgeführten Arbeiten an der Strecke 
oberhalb Reufjen bejtehen hauptjächlich in der Sicherung der Ufer gegen die 
Beichädigungen durch das Floßholz. Wo die Ufer niedrig find, werden Flecht- 
zäune hergejtellt, 3. B. an der DVerbindungsrinne zwifchen dem Lansfer und 
Uftrich-See. Höhere Ufer werden mit Fajchinendeckwerfen befeftigt, deren Fuß 
an einigen Stellen durch Grundjchwellen gejchüst if. Buhnen find nur aus-
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nahmsweife angewandt worden, desgleichen Abgrabungen jcharfer Ufervorjprünge 
mit Verwendung des ausgejchachteten Bodens zur DVBerfüllung der abbrüchigen 
Üfergruben, um Abrutichungen und VBerjandungen der Fahrrinne durch die von 
den Steilhängen abgejchwenmten Sandmajjen vorzubeugen. Dieje Anlagen 
dienen gleichzeitig zum Schuße der Anlieger und erleichtern den geregelten AUb- 

fluß des Hochwaijers. 
Die tiefliegenden Moor und Torfwiejen zwiichen Neufjen und Allenjtein 

bildeten früher an manchen Stellen einen faum zugänglichen Sumpf, da das 
Gefälle der Alle durch zahlreiche Windungen und die Meberwucherung des Bettes 
mit Wafjerpflanzen gerade zur Sommerszeit nahezu aufgehoben war. Bei der 
geringjten Zunahme der Abflugmenge erfolgten Ausuferungen, jo daß die Bauern, 
auf Brettern jtehend, das Gras der benachbarten Wiejen im Wafjer mähen 
mußten. Um die Heuerträge an Menge und Güte zu verbejjern, erjchten es noth- 
wendig, den Fachbaum der Allenfteiner Mühle um 0,8 m zu jenfen, eine Reihe 
von Heinen Durchitichen auszuführen, das Flußbett zu räumen und zu vertiefen, 
jowie Entwäfjerungsgräben anzulegen. Schon früher hatte die Allenfteiner 
Kreisforporation eine Begradigung und Näumungsarbeiten begonnen, 1864 aber 
damit aufgehört, weil die Betheiligten den verauslagten Betrag von 12500 Mark 
nicht zurückerftatten wollten. Anfangs der ftebziger Jahre wurde dann die 
Meltvration von einem mit Statut vom 30. Juni 1873 errichteten Verbande 
bewirkt, dejjen Betheiligungsfläche in 8 Gemarkungen rd. 3,2 qkın umfaßt. Dem: 
jelben war, wie oben bemerkt, die Pflicht zur Inftandhaltung der flößbaren 
Strecde Reufjen— Allenftein gegen Gewährung einer Abfindungsjumme auferlegt 
worden in der Annahme, daß die Näumungen für Borfluthzwece auch der 
FSlößerei nüßlich fein würden. 

Der verbejjerte Zuftand des Flußbettes hatte einen erheblichen Aufichwung 
des Holzverfehrs in den fiebziger und achtziger Jahren zur Folge. Während 
bisher die Flöße auf den Untiefen oft lange Zeit fejtlagen, brauchten fie nach 
dem Ausbaue zum Durchfahren der Flußftrede von Keufjen bis Allenjtein nur 
eben jo viele Tage wie früher Wochen. Ahrdererjeits entjtanden jofort nad) 
Sertigftellung dev Melivrationsanlagen lebhafte Klagen jeitens der Wiejenbejiger, 
daß durch den Flößereibetrieb übermäßige, mit jener Abfindungsfumme nicht tm 
richtigen Verhältniß ftehende Unterhaltungslaften erwüchien, und daß feine ordent- 
liche Krautung während des Floßverfehrs ausführbar jet. Lebtere Klage gab 
dazu Anlaß, durch die vorläufige Flößereiordnung vom 19. Juli 1878 den Floß- 
verkehr im Juli zu unterjagen, welche Beitimmung jpäter derart abgeändert 
worden tft, daß bloß die Klobenholztrift während der Näumungszeit im Früh- 
und Spätjommer unterbleiben muß (vgl. ©. 441). 

Die einmonatige Unterbrechung der gewöhnlich vom Mai bis Dftober 
dauernden Flößerei wurde damals jo läftig empfunden, daß in den Jahren 1881/84 
mehrere Vorjchläge näher erwogen wurden, entweder vom Lansfer See einen 
Kanal nach dem Schillingjee und den Oberländer Wajjerjtraßen zu bauen oder 
durch eine Kanalverbindung über den Gr. Blaugiger See nach der Halteftelle 
Stabigotten oder durch einen Stichfanal nach der Halteftelle Gradda der Eijen- 
bahnlinie Allenjtein— Hohenftein die Abfuhr des Holzes aus den. fisfaltschen



— 446 — 

Forften zu erleichtern. Weit läftiger war aber die Nückwirkung des Flößerei- 
betrieb8 auf die Meliorationsunternehmung. Durch das Einjchlagen von Pfählen 
zuc Befeftigung der übernachtenden Flöße und durch das Schleifen der Floß- 
hölzer wurden die Ufer allenthalben arg bejchädigt, und die abbrüchigen Boden- 
maffen erzeugten Verflachungen, welche ihverjeitS wiederum den Floßverfehr be- 
hinderten. Die dabei entjtehenden Stocungen, das langdauernde Feitlagen der 
Hölzer und die mangelhafte Räumung des Bettes bewirkten jehließlich einen 
ähnlichen Aufitau, wie er vor Ausführung der Melivration ftattgefunden hatte, 
und ähnliche. Ausuferungen. Obgleich eine Senkung der Wafferjtände durch den 
Ausbau erfolgt war, fam diejelbe doch nicht zur vollen Geltung, weil ftch auc) 
der Boden durch Austeoenung des Untergrundes gejenkt hatte. Die von der 
Melioration erwarteten Vortheile traten daher nicht im gewünjchten Maße ein 
und blieben fogar gänzlich aus auf den bäuerlichen Grundjtücen, deren Befiter 
die Folgeeinrichtungen unterliegen. Seitdem die Flößerei unter jachverjtändiger 
Aufficht fteht, find die Mißftände in der Hauptjache bejeitigt und werden die 
Näumungsarbeiten vom Meliorationsverbande, dem auch in anderer Weije jeitens 
der Staatsregierung geholfen worden tft, ordnungsmäßig bewirkt. 

Zwifchen Allenftein und der Wadangmündung hat die Alle fo jtarfes Ge- 
fälle, daß fie ihr Bett jelbjt räumt. Dagegen wäre für die verfrauteten Stellen 
der Flußitrede Wadangmündung— Guttjtadt die Bildung einer Wafjergenofjen- 
Schaft zur Räumung des Bettes jehr wünjchenswerth, um bejjere Vorfluth für 
die angrenzenden Wiejen zu gewinnen. Die hierauf gerichteten Bemühungen 
find bisher an der Theilmahmlofigfeit der Wiejenbefiger gejcheitert. 

Ebenjo wenig ift e8 gelungen, eine Genofjenjchaft zur Räumung der Kleinen 
Alle bei Guttjtadt zu bilden. Diejer Seitenarm zweigt 1,5 km oberhalb der 
Stadt Iimf3 von der durch ein Mühlenwehr aufgejtauten Alle ab und mündet 
0,8 km unterhalb in den Fluß. zurüd. Die an der Abzweigung befindliche Fluth- 
fchleufe jollte offenbar dazu dienen, bei Hochwafjer einen Theil der Abfluß- 
mafjen zur Entlaftung der Freifchleufen an der Mühle durch die Kleine Alle 
abzuleiten. Obgleich fie vollitändig verfallen tft und feinen Abjchluß gewährt, 
fließt doch nur wenig Wafjer durch den Seitenarm ab, weil es in dem über- 
mäßig gefrümmten, ganz verfrauteten und verwachjenen Arme zu große Wider- 
jtände findet. Der Müller ijt daher genöthigt, bei Sochwafjer alle Schleufen zu 
öffnen und alle Hinderniffe an jeiner Mühle zu bejeitigen, um größere. Waifer- 
mengen abzulafjen als diejenigen, für welche die Mühlenfchleufen eingerichtet 
find, und als dort zum Abfluß gelangen würden, wenn fich der Umflutharm in 
befjerem Zuftand befände. Hierdurch entjteht zuweilen ein bedeutender Aufitau 
des Hochwaffers, der zu Klagen der Oberlieger Anlaß giebt, und eine Hebung des 
Unterwafjerjpiegels, welche manchmal zur Einftellung des Mühlenbetriebs zwingt. 

An der Flußitrede Guttjtadt—Heilsberg find ähnliche Arbeiten wie ober- 
halb Reuffen zur Sicherung der Ufer, an mehreren Stellen Schugbuhnen, An- 
pflanzungen und Fleine Durchitiche zur Bejeitigung der jchärfiten Krümmungen 
ausgeführt worden. Sie vertheilen fich jedoch auf eine fehr große Strede und 
vermögen daher feineswegs überall die Abbrüche der jandigen Hochufer zu ver: 
hüten. Die Uferbefiger überlaffen diefelben ihrem Schieljal, da das abgebrochene 
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Land fat werthlos ift; auf diefe Weife gerathen ziemlich große Sandmafjen in 
das Flußbett, welche durch rechtzeitige Sicherung des Böjchungsfußes mit Ded- 
werfen und Grundjchwellen wohl zurückgehalten werden Fünnten. 

Bei Heilsberg zweigt unterhalb der Miühlenthorbrücde von dem durch das 
Wehr der Mahl- und Schneidemühle aufgeftauten Hauptarme Iinfs die Stille 
Alle ab, welche durch das Wehr der Delmühle aufgeftaut ift. Im Unterwafjer ' 
des Hauptwehres mündet von rechts die gleichfall3 aufgejtaute und ein Wafjer- 
vad der Mahlmühle treibende Simjer. Da im Hauptarme bis zur 200 m fluß- 
abwärts liegenden Spige der jcehmalen njel, welche beide Arme trennt, jtarkes 
Gefälle vorhanden ift, nugt die Delmühle eine um 1m größere Stauhöhe aus. 
Die Freijchleufen haben genügende Weite, um das Hochwaffer ohne nachtheiligen 
Aufitau abzuführen. 

Schließlich jei noch erwähnt, daß Inge im „Bericht über die Wafjerver- 
hältnifje Oftpreußens“ die Möglichkeit unterfucht hat, im oberen Allegebiete, im 
Wadanggebiete und an der Alle jelbjt von der Uftrichjchleufe bis Friedland beim 
jeßigen mittleren Ntiedrigwaffer 4581 NuGpferdefräfte, im Falle eines Ausgleichs 
des Abfluffes aus den Seen 6484 Ntußpferdekräfte (während 12 Arbeitsitunden 
am Tage) zu gewinnen. Ber eimem jolchen Ausgleiche an der Niftrichjchleufe 
würde die Wafjerjptegelfchwanfung, welche jegt am Pegel Lanskerofen im äußerften 
Falle 0,71 m beträgt, auf 0,34 m herabzummmdern jein. Während gegenwärtig 
die dortige Abflugmenge von 1,1 bis 16 cbm/sec wechjelt, wäre der Abfluß auf 
3 cbm/sec feftzulegen und eine erhebliche Verminderung der Hochwaljermenge 
herbeizuführen. Diefe Maßnahmen und ähnliche im Wadanggebiete würden den 
jeßt beftehenden Miühlwerfen eine bedeutende Vermehrung der Leiftungsfähigfeit 
fichern und die Ausnußung des Gefälles an anderen geeigneten Stellen erleichtern, 
3. B. an den Braften der Strecde Schippenbeil— Friedland, welche gewifjermaßen 
natürliche Wehre bilden.”) Sie würden ferner durch Zurkehaltung eines Theiles 
der Schmelzwafjerfluthen die Abflußverhältnifje bei Guttjtadt verbejjern. Ob für 
die übrigen Streden, an denen nennenswerthe Wiefenflächen im Allethale vor- 
handen find, die von einer Verminderung der Hochwafjermenge zu erwartenden 
Bortheile größer wären als die Nachtheile, welche durch eine Vermehrung der 
Niedrigwafjermenge für die Vorfluth der tiefliegenden Stellen entjtehen, bedarf 
eingehender Prüfung, ebenjo die Frage, inwiefern durch jene Maßnahmen die 
Borfluthverhältniffe an den Seen betroffen werden. 

Eine bedeutende Wafjerkraft wäre nach Inge’S Unterfuchungen zwifchen den 
Lansfer See und dem unweit Lanst in nur 400 m Abjtand um 15 m höher 
liegenden Gr. Blaugiger See zu jehaffen. Während gegenwärtig die am Ab- 
fluffe diefes Sees nach dem Maranfenfließe befindliche Walkmühle nur 8 Pferde 
fräfte ausnußt, ließen fich mit einer Spiegelfchwanfung von 0,4 mı 163 Pferde- 
fräfte gewinnen. Eine Privatunternehmung ift dem Gedanfen der Herjtellung 
eines Wafjertriebwerfs und der elektrischen Kraftübertragung nach Allenftein und 
Hohenftein näher getreten. 

*) Bom Meliorationsbauamte Königsberg II wird ein Entwurf für die Nubbar- 
machung einer Wafjerfraft mit 2,5 bi8 3 m Stauhöhe an den Braften bei Gr.-Schönau 
zu landwirtbhfchaftlichen Betrieben mit eleftrifcher Kraftübertragung ausgearbeitet.
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4. Wafferwirthichaftlihe Verhältniffe am flößbaren Unterlaufe. 

Der für den Wafjerverfehr ungünftigite Theil der flößbaren Streden von 
Heilsberg bis Friedland liegt unterhalb Schippenbeil. Beifpielsweife befagt ein 
amtliche Bereifungsprotofoll vom Yuni 1857, daß zwifchen Heilsberg und 

Schippenbeil weniger Hindernifje angetroffen worden jeien al3 von da bis Fried- 
land, obgleich auf diejer legten Strecke weit mehr und foftjpteligere Arbeiten vor- 
genpmmen waren als auf den oberen Streden. Hier fanden fich nur an wenigen 
Stellen Buhnen, Deekwerfe und Anpflanzungen vor; an anderen hatte man durch 
Heben von Steinen aus der Fahrrinne und Baggerungen die Floßfahrt er- 
leichtert. Solche Arbeiten find bisher mit einem jährlichen Aufwande von etwa 
2500 bis 3000 Mark weitergeführt worden, um den Flößereibetrieb zu erhalten 
und die Beichädigungen der Ufer durch das Floßholz zu verhüten. Die Vor- 
beugung von Abbrüchen, welche das Hochwafjer an den weniger widerjtands- 
fähigen Stellen verurfacht, bleibt den Anlegern überlafjen. 

Wie auf S. 444 mitgetheilt, hatte man 1796 mit der Schiffbarmachung der 
Alle bis Schippenbeil aufwärts begonnen und angenommen, daß e8 möglich jein 
würde, den Verkehr mit 10- bis 20-laftigen Schiffen bis dorthin durchführen zu 
fönnen. Die bis zum Jahre 1806 fortgejegten Arbeiten bejtanden in der Anz 
lage von Buhnen, Flechtzäunen und Pflanzungen, jomwie in der Heritellung von 

7 bis 8 m breiten Fahrrinnen mittel® Aushebung von Steinen an den Braften. 
Durch die Kriegsjahre wurden die Arbeiten unterbrochen, ohne daß ein befriedi- 
gendes Ergebniß herbeigeführt war, da weder die Tiefe vermehrt, noch die 
Strömung vermindert wurde und immer wieder neue Steine zum DBorjchein 
famen. Bis in die vierziger Jahre befcehränfte man fich darauf, ähnliche Arbeiten 
wie an den oberhalb gelegenen Strecken auszuführen, jorgte aber wenig für die 
Unterhaltung der älteren, wohl auch zu leicht gebauten Werfe, jo daß diejelben 
verfielen. Bei den 1848/49 wieder mit größeren Mitteln aufgenommenen Fluß- 
bauten plante man eine Ausgleichung des Gefälles durch die Anlage weit vor- 
geftreckter Buhnen ober= und bejonders unterhalb der an den Braften vertieften 
und erweiterten Fahrrinnen. 

Obgleich dies bis zu gewifjem Grade gelang und von dem als Bauunter- 
nehmer thätigen Befiger der Gubermühle in Schippenbeil 1850/51 Kähne zu 
Berg getreidelt wurden (freilich an der Grasmarker Braft mit Zuhülfenahme 
eines Flafchenzugs), blieben die günftigen Ergebniffe nicht von langem Bejtand. 
Die Perlungen während einer im DOftober 1851 bei Mittelwaffer ausgeführten 
Beretiung hatten fajt überall Fahrtiefen über 1,2 m ergeben. Bis zum Juni 
1857 waren diejelben aber bereits auf 0,8 m, bis zum September 1861 auf 
0,6 m zurücgegangen, obgleich die Buhnen gut erhalten und die Ufer durch 
üppigen Weidenwuchs und Schilfgras vortrefflich gedeckt waren. Die Schiffahrt 
auf der Strede Schippenbel—Allenburg hatte längjt wieder aufgehört, und man 
fam damals beveitS zur Ueberzeugung, daß oberhalb Friedland eine Schiffbar- 
machung nur duch Kanalifirung zu ermöglichen jei. Ein Entwurf hierfür it 
1890 ausgearbeitet, aber nicht in nähere Erwägung gezogen worden, da die 
Koften viel zu hoch für den zu erwartenden Außen erfchienen. Um weiteren Ver-
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wilderungen zu begegnen, begnügte man fich jeit den jechziger Jahren mit Ju- 
ftandhaltung der wichtigften Werke. Auch mußte die Räumung von Geröllen 
und Steinen dauernd fortgejegt werden, da jedes Hochwafjer wieder neue Hin- 
dernifje in der FlößereisFahrrinne erzeugt. 

5. Wafjerwirtgichaftlicde Verhältnifje am jchiffbaren Unterlaufe. 

Die Benugung der Strede Friedland — Allenburg zur Schiffahrt theilte das 
Schiefal der oberhalb anjchliegenden Strece, obgleich die natürlichen VBerhältnifje 
günftiger liegen. Bis in die fechziger Jahre waren meijtens vereinzelte Bauten, 
aber auch einige zufammenhängende Buhnenanlagen ausgeführt worden, durch 
welche die geringften Fahrtiefen jtellenweife auf 0,8 bi8 1 m bei mittlerem 
Wafjerftande gebracht wurden. Ein 1864 bearbeiteter Entwurf für den plan- 
mäßigen Ausbau zielte darauf hin, durch Einjchränfungswerfe diejelben Tiefen 
in der Fahreinne jchon bei gewöhnlichen Niedrigwaffer herbeizuführen. Hiermit 
würde ein Maß der Schiffbarkeit erreicht worden jein, wie e8 damal3 jogar in 

der günftigeren legten Strecke Allendurg—Wehlau noch nicht vorhanden war, wo 
fich verjchiedene übermäßig breite oder aus anderen Gründen verflachte Stellen 
vorfanden, an denen bei diefem Wafjerjtande die Tiefe nur 0,6 m betrug: na= 
mentlich im Unterwafjer der Binmauer Schleufe, bei Gr.-Nuhr und an der 

Schallener Brücke bei Allenburg. ES erjchten deshalb nothwendig, zunächit hier 
einen befjeren Zuftand herzuftellen, bevor mit dem Ausbaue der oberhalb an- 
jchließenden Strecfe vorgegangen witrde. 

Mit den in der Hauptjache 1866/67 ausgeführten Einfchränftungswerfen 
ift für die Strecte Allenburg— Wehlau an allen in Frage kommenden Stellen 
die geringfte Fahrtiefe auf 1,2 bis 1,4 m beim mittleren Niedrigwafjer gebracht 
und erhalten worden. Nur vorübergehend treten DVerflachungen ein, die aber 
während der Schiffahrtzeit gewöhnlich bald wieder durch tieferes Auslaufen der 
Fahrrinne verfchwinden, 3. B. am Ueberjchlage bei Koppershagen. Nachdem fo- 
mit die Möglichkeit gefchaffen war, mit 1 m tiefgehenden Schiffen aus dem Pregel- 
ftrome zur Niedrigwafjerzeit bis nach Allenburg zu gelangen, wurde 1868 die 

Fortfegung des planmäßigen Ausbaues auf der oberhalb anjchliegenden Strecke 
Friedland — Allenburg begonnen, jedoch nicht auf Grund des oben bezeichneten 

Entwurfs, fondern durch Anlage von Buhnengruppen an den bejonders verflachten 
Stellen. Im unteren Theile von Gr.-Wohnsdorf bis Allenburg ift die ange- 
jtrebte Tiefe von 1 ın bei mittlerem Niedrigwafjer herbeigeführt und die fchlimmfte 

Krümmung bei Vrogen mit einem furzen Durchitiche begradigt worden. Weiter 
oberhalb haben dagegen die bis 1875 ausgeführten Buhnenanlagen und Räumungs- 
arbeiten das bezeichnete Ziel noch nicht zu erreichen vermocht, weshalb jeit 1889 
wieder jährlich 10 000 Mark für Neubauten an diefer Strece verausgabt werden. 
Die Sohle ift hier meiftentheils jo feit, daß zur Erzielung einer für die Fracht: 
fchiffahrt genügenden Tiefe die Einfchränfungswerfe allein nicht ausreichen, Jondern 
Baggerungen in größerem Umfange vorgenommen werden müfjen. Um die Strecte 
auf das gleiche Maß der Schiffbarfeit zu bringen, wie e8 jet die Alle unter: 

29
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halb Allenburg und der PBregelitrom von Wehlau ab befigen, wäre eine Ffojt- 

jpielige Kanalifirung mit zwei Stauanlagen bei Kipitten und Trimmau erforder 

lich, deren Gefälle allenfalls zur Gewinnung von Wafjerfraft und zu ihrer Ber- 
wertdung durch eleftrifche Hebertragung für landwirthichaftliche Betriebe benußt 
werden fünnte. 

Wie an den flößbaren Strecden, fo haben auch am jchiffbaren Theile der 
Alle die beim Ausbaue hergeftellten Buhnen, Deckwerfe und Anpflanzungen durch 
Sicherung der Ufer den Anliegern erheblichen Nußen gebracht. Mehrfach jind 
fogar Deefwerfe zur Ausführung gelangt, deren Anlage nicht unmittelbar für die 
Erhaltung der Fahrtiefe nothwendig, jondern der drohenden Ausbildung einer 
Stromverlegung vorzubeugen beftimmt war. Namentlich find derartige Uferichug- 

bauten bei PBaterswalde zur Abjchliegung von Einrifjen der hohen Uferrehnen 
vorgenommen worden unter Betheiligung der Anlieger; ebenjo wurde in einem 
Falle der Befiger der Binnauer Mühlen zu den Koften herangezogen, da die 

drohende Verlegung der Alle eine Umfluthung jeines Wehres bewirft haben 
würde. 

Diefes zwifchen PBaterswalde und Wehlau liegende jteinerne Wehr mit 
etwa 60 m Kronlänge und durchjchnittlich 2,5 m Stauhöhe jperrt den Kinfsfeitigen 

Hauptarm der Alle und leitet unter gewöhnlichen Verhältniifen die ganze Abfluß- 
menge in den 870 m langen, etwa 20 m breiten Mühlenfanal, der gleichzeitig 
auch als Schiffahrtfanal dient und fich unterhalb der Binnau wieder mit dem 
Hauptarme vereinigt. Zum vollen Betriebe der aus zwei Mahlmühlen, Delmühle 
und Holzjchleiferei beftehenden Binnauer Mühlenwerfe find 306 Bferdefräfte er- 
forderlich, die in der Negel zur Verfügung ftehen. Ausnahmsweife wird im 

Sommer zeitweilig Dampffraft zu Hülfe genommen, was wohl zu vermeiden wäre, 
wenn die neben vortheilhaft arbeitenden Turbinen noch vorhandenen unterjchlächtigen 
Wafjerräder durch befjere Triebwerke erjegt würden. Die an der rechten Seite 
des Feten Wehrs liegende Grundjchleufe hat folche Leiftungsfähigfeit, daß bei 
ihrem Ziehen die Mühlengerinne und die Schiffsjchleufe trockengelegt werden, 
genügt aljo für die vajche Abführung des Hochwafjers. Langwierige Streitig- 
feiten über den jchädlichen Nückhtau der Stauanlage beziehen fich daher lediglich 
auf die Frage, wann die Grundjchleufe geöffnet werden fol. Für den Schiffs- 

verkehr ijt eine hölzerne Schleufe mit 29,4 m nußbarer Länge und 6,5 m Thor- 
weite vorhanden, deren Oberdrempel 1,34 m über dem Kammerboden und 1,38 m 

über dem Unterdvempel liegt. Da zwifchen dem Wehre und der Nückmündung 
des Mühlenkanals ftarfes Gefälle vorhanden ift, jo beträgt die Stauhöhe bei 
den Mühlenmerfen und der Schiffsjchleufe durchjchnittlich 3,25 m, und zwar liegt 
bei gewöhnlichen Wafjerftande der Oberwafjerjpiegel 3,70 m über dem Ober- 

drempel (+ 0,60 m), der Unterwafjerfpiegel 1,83 m über dem LUmnterdrempel 

(— 0,78 m). Bei jehr Kleinen Wafjerftänden bildet die zu hohe Lage des Unter- 
drempels und Kammerbodens ein läftiges Schiffahrtshindernig, da bei mittlerem 
Niedrigwafjer die Wafjertiefe über dem Drempel nur wenig über 1 m beträgt. 

Die jegige Stauanlage tft 1765/68 an Stelle eines alten verfallenen Wehres 
bergeftellt worden auf Grund der Exrbverjchreibung vom 21. März 1766, welche 
den Stauberechtigten verpflichtet, für die Möglichkeit des Schiffahrtbetriebs und
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ferner dafür zu forgen, daß feine fchädlichen Meberfchwenmungen der oberliegen- 
den Ländereien verurjacht werden. Syn leßterer Beziehung glaubte man beruhigt 
jein zu dürfen, da bei einer im Oftober 1763 vorgenommenen örtlichen Befichti- 

gung feitgejtellt worden war, daß durch den gewöhnlichen Aufftau feine Aus- 
uferungen erfolgen fünnten, weil die Alle im NRückjtaubereiche überall hohe Ufer 
hat, und daß bei Hochwafjer feine Verfchlechterung des früheren Zuftandes ein- 

treten würde, weil das lange Meberfallwehr in Verbindung mit der Grundjchleufe 

die herabfonmende Wafjermenge genügend abzuführen vermag. 
Trogdem entjtanden bald nach Anlage der Mühlwerfe Klagen, bejonders 

feitens der Paterswalder Wiejenbejiger, über Mangel an Borfluth. Obgleich 

die Wiejen gegen Ueberjtauung durch die hohen Uferrehnen gejchügt waren, wurde 
der Abfluß des Tagewafjers aus dem in die Nehne eingefchnittenen Abzugsgraben 
behindert, worauf bei den Vorerhebungen nicht Nückficht genommen war. Durch 
gerichtliche Entjcheidung von 17. April 1785 befam der Müller die VBerpflich- 
tung auferlegt, die Abzugsichleufe (Sielfchleufe) nebjt Zubehör auf 0,6 m unter 
der niedrigjten Stelle des Wiejengeländes zu unterhalten und durch Deffnung 
feiner Grundfchleufe dafür zu jorgen, daß bis zum 15. Mai eines jeden Jahres 

der Abflug unbehindert jtattfinden fünne Bei einem am 4. Mai 1832 ent- 

jcehiedenen Nechtsftreite wurde diefe Beftimmung noch weiter ausgedehnt und den 
Paterswalder Wiejenbefigern das Necht zugefprochen, ein Abjenken des geftauten 

Wafjerjpiegeld auch nach jtarken Niederichlägen während der Sommermonate bis 

zur völligen Entwäfjerung ihrer Grundftücte durch jene Sielfchleufe zu verlangen. 

sn emer ähnlichen, wenn auch nicht ganz jo ungünftigen Lage wie die 

Baterswalder Wiejen befinden fich nun aber, wie auf ©. 416 erwähnt, jämmt- 
liche durch die hohen Uferrehnen und die Thalwand fejjelförmig eingejchloffenen‘ 
iederungswiejen an der Alle bis oberhalb Koppershagen. Der Stau ift zwar 
noch, bei Leißienen fühlbar und unter Umftänden jogar bei Dettmitten, 21 km 
oberhalb der Binnauer Schleufe, beläftigt aber die dortigen Ufergrundftücte nicht 
mehr. Die Frühjahrsentwäfferung erfolgt in befriedigender Weife, da die Grund- 
ichleufe in der erften Hälfte des Mai alfjährlich 10 bis 14 Tage lang bis zur 
Ausjpiegelung des Ober- und Unterwafjers geöffnet wird, welche Zeit erfahrungs- 
mäßig für die Trocenlegung aller in Betracht kommenden Ländereien genügt. 
Während diejer Zeit, die vom Mühlenbejiger für die Ausbefferung der Trieb- 
werfe benußt wird, muß die Schiffahrt ruhen, hat fich indeffen mit diefer Unter: 
brechung als einer fejtftehenden Einrichtung längft abgefunden. Sowohl für den 
Schiffsverfehr, als auch für den Mühlenbetrieb wäre es aber höchft nachtheilig, 
wenn jolche Unterbrechungen auf Grund des den PBaterswalder Wiejenbefigern 
zugejprochenen Nechtes auch im Sommer öfters ftattfänden. Die Befiger der 
übrigen Ntiederungen find nicht berechtigt, ihrerjeits auf das Ablafjen der Alle 
zu drängen. Eine 1840 von den Wiejenbefigern bei Richau in diefer Beziehung 
vorgebrachte Klage wurde abgewiejen, nachdem jeitens der Negierungsbehörde die 

Einjprache erhoben war, daß im polizeilichen Intereffe die Schiffahrt mit Fahr- 
zeugen bis zu 20 Laft nicht unterbrochen werden dürfe. Die Abweifung der 
Klage erfolgte, weil e3 fi um eine Wafjerftandsregulivung im Berwaltungswege 
nach Maßgabe des Gejeges vom 15. November 1811 handelte. 
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Thatjächlich trat eine Läftige Störung des Schiffsverfehrs ein, als die 
Paterswalder Wiejenbefiger im Sommer 1847 die Deffnung der Fluthichleufen 
durch gerichtliche Exefution erzwangen, noch in höherem Maße 1853, als durch 
das Ablafjen der Alle die Schiffahrt vom 5. bis 20. September unterbrochen 
wurde. Um folchen für den Mühlenbetrieb nachtheiligen Störungen nicht mehr 
ausgejegt zu fein, errichtete dev Müller 1855 ein Dampfjchöpfwerf für die Paters- 

walder Wiejen, das jpäterhin vergrößert wurde.) Das im folgenden Jahre ein- 
geleitete Verfahren zur Wafjerftandsregulivung führte zu feinem Exrgebniß. Die 
Vertreter der Regierung hatten in Vorjchlag gebracht, daß die Abjenfung des 
Staufpiegels nach ftarken Niederjchlägen im Sommer bis 2,98 m über dem Fach: 
baum der Grumdjchleufe erfolgen jolle, bei welchem Wafjerjtande die Schiffahrt 
auf dem flachen Rücen unterhalb Gr.-Ntuhr noch etwa 0,9 m Fahrtiefe behalten 
haben würde. Die Wiejenbefiger erhoben hiergegen Widerjpruch, weil daber nicht 
alle Flächen völlig teocfenzulegen wären. Der Müller widerjprach wegen des 

bedeutenden DVerluftes an Wafjerkraft. Auch jpätere Verfuche, die Verpflichtung 
zum Ablafjen dev Alle außerhalb der Frühjahrszeit feft zu vegeln, blieben ergebniß- 
lo8. Soweit bekannt, hat nur noch einmal (Auguft 1860) eine außergewöhnliche 
Oeffnung der Grundichleufe auf dem Wege gerichtlicher Exefution ftattgefunden, 
wobei jedoch die Schügen wieder gejchlofjen wurden, nachdem die Abjenkung bis 
auf 2,98 m über dem Fachbaum erfolgt war. 

Die Höhenlage diefes Fachbaums beträgt etwa 0,74 m über N.N. und 
0,14 m über dem Oberdrempel der Pinnauer Schiffsjchleufe. Da der gewöhnliche 
Staufpiegel 3,56 m über dem Fachbaum (= + 4,30 m) gehalten wird, der ge- 
wöhnliche Wafjerftand am Wehlauer Allepegel aber 1,36 m über PVegel-Null Tiegt 
(= + 0,91 m) und die Fallhöhe des Unterwafjers von der Schiffsichleuje bis 
dorthin etwa 0,14 m beträgt, jo wäre die gewöhnliche Höhenlage des Unterwafjers 
an den Schleujen auf + 1,05 und die gewöhnliche Stauhöhe auf 4,30 — 1,05 
— 3,25 m anzunehmen. Ebenjo groß ift dev Höhenunterjchied des Mittelwafjers, 
das am Oberdrempel der Schiffsjchleufe auf + 4,62 m, am Unterdrempel auf 
+ 1,37 m liegt. Wenn die Aufjagbretter auf das Wehr gebracht werden, kann 
der Mitller bis + 4,62 m ftauen und eine Stauhöhe bis zu 3,75 m gewinnen. 
Bei jehr geringem Zufluß von oben finft zwar der Staufpiegel beträchtlich, 3. B. 

im Auguft 1868 auf + 3,78 m, das Unterwafjer aber noch mehr, jo daß der 
Miühlenbetrieb veichliche Stauhöhe behält (am 20. Auguft 1868 3. B. 3,40 m). 
Das früher in VBorjchlag gebrachte niedrigite Stauziel 2,98 m über dem Grund- 
ichleujenfachbaum (= + 3,72 m) würde die Entwäfjerung der PBaterswalder 
MWiejen nicht ermöglicht haben, da ihre Höhenlage + 2,8 bi8 3,1 m beträgt. Die 
übrigen Wiejenntederungen bis oberhalb Koppershagen liegen auf + 3,1 bis 
4,2 m, aljo niedriger wie der gewöhnliche Staufpiegel. Durch die bei Paters- 
walde auf + 5,2 bis 5,4 m, bei Koppershagen auf + 5,2 bis 6,8 m gelegenen 

*), Falls beim Baue des Mafurifchen Schiffahrtfanal® das Ablaffen der Alle 

auch im Frühjahre wegfallen joll, würde die Vorfluth anderweit zu verbefjern fein. 

Für die Entwäfferung der PBaterswalder und Nichauer Wiefen ijt die Anlage eines (am 

Hochufer der Alle unterirdischen) Entwäfferungsfanals nach dem Unterwafjer des Pinnauer 

MWehres in Ausficht genommen.
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Üferrehnen werden die Niederungen gegen Ueberjtauung gejchüßt, bei den über 
+ 5,2 m anfchwellenden großen SHochfluthen jedoch überjtrönt. . 

Die mißlichen VBerhältnifje an der Schiffsjchleufe Laffen fich jchwer be- 
jeitigen, da diejelbe Eigenthum des Miühlenbefigers (jest Aktiengejellichaft Pinnau) 
ift. Nachdem die 1766 hergeftellte Schleuje bereits 1792 baufällig geworden 
war, wurde 1795 mit Staatsbeihülfe eine neue Schiffsjchleufe angelegt, welche 
1865/66 umgebaut werden mußte. Bei diefem Umbau verjtand fich der damalige 
Befiger gegen Gewährung einer Entjchädigung dazu, den früher O,1 bis 0,15 m 
höher gelegenen Unterdrempel auf annähernd gleiche Höhe (Unterfchied etwa 4 cm) 
mit dem erhalten gebliebenen Kammerboden zu legen, das früher nur 5,4 m 
weite Unterhaupt auf 6,5 m zu erweitern und die nußbare Kammerlänge auf 
das jegige Maß zu vergrößern, jo daß nunmehr 28,3 m lange, 6 m breite Kähne 
gejchleuft werden fünnen, während früher die Fahrzeuge nicht länger al3 25 m 
und nicht breiter als 5 m jein durften. Die damaligen Bemühungen, die Schiffs- 
fehleufe durch die Staatsverwaltung zu erwerben und in größeren Abmefjungen 
neu zu erbauen, jcheiterten an der Ablehnung des Mühlenbefigers. Bei Anlage 
de8 Majurischen Schiffahrtfanals würde die Schleufe in den Abmefjungen der 
übrigen Schleujenbaumerfe diejes Kanals neu hergeftellt werden müfjen. 


